
Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Erwin Angerer 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Beseitigung der realitätsfremden 50 Meter Abstandshaltung von 
Betriebsstätten zur Konsumation von dort erworbenen Getränken und Speisen 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 4: Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses 
über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Maßnahmengesetz) geändert wird (564d.B.) in der 71. Sitzung des Nationalrates am 11 . 
Dezember 2020 

§ 7 Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung 
von COVID-19 getroffen werden (2. COVID-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung) 
normiert für das Gastgewerbe Folgendes: 

„Das Betreten und Befahren von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der 
Gastgewerbe zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt." 

§ 7 Abs. 7 der genannten Verordnung regelt zu Abs. 1 nachstehende Ausnahme: 
„(7) Abweichend von Abs. 1 ist die Abholung von Speisen und alkoholfreien sowie in 
handelsüblich verschlossenen Gefäßen abgefüllten alkoholischen Getränken 
zwischen 06.00 und 19 .00 Uhr· zulässig. Die Speisen und Getränke dürfen nicht im 
Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte konsumiert werden." 
Die zitierte Vorschrift, derzufolge man abgeholte Speisen und Getränke erst ab einer 
Entfernung von mehr als 50 Metern von der entsprechenden Betriebsstätte 
konsumieren darf, wird in der Praxis zu großen Schwierigkeiten führen. 

So wird unter anderem bei Ausübung von Wintersportarten, wie beispielsweise beim 
Schifahren, diese Bestimmung dazu führen, dass die Einnahme von Getränken und 
Speisen geradezu verunmöglicht wird, da aufgrund der oft anzutreffenden topo­
grafischen Bedingungen in Schigebieten eine Entfernung von 50 Metern von einer 
Schihütte oder einer anderen Getränke und Speisen ausgebenden Betriebstätte direkt 
in unwegbares oder ungesichertes Gelände oder aber auch auf Schipisten führen 
kann. 
Gerade Familien mit Kindern oder Kinderschikurse wird diese völlig lebensfremde 
Bestimmung vor schwer lösbare Probleme stellen, eine zusätzliche Gefährdung der 
Kinder bedeuten, und insbesondere eine den Bedürfnissen von Kindern und Familien 
entsprechende Durchführung von Familienschitagen oder Kinderschikursen nahezu 
verunmöglichen. 

Dazu kommt, dass die gegenständliche Verordnung in § 7 Abs. 7 ganz generell auf 
einen erforderlichen Abstand von 50 Metern abstellt und diesen nicht auf öffentlichen 
Raum einschränkt. Damit ist beispielsweise die Einnahme von in Betriebstätten 
erworbenen Speisen und Getränken auf privatem Grund oder in der eigenen 
Privatwohnung dann nicht möglich, wenn sich diese innerhalb eines Abstandes von 50 
Metern zur Betriebsstätte befinden. 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend eine Änderung des § 7 Abs. 7 der 
2. COVID-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung zu veranlassen, die sicherstellt, dass 
die normierte Abstandsregelung von 50 Metern aufgehoben wird." 

/ 
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